
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Bvwg 2017/9/6 W264 2152820-1
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.2017

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

06.09.2017

Norm

ABGB §1325

VOG §3

Rechtssatz

Rechtssatz 1

Zur Ermittlung des Verdienstentganges ist die zu § 1325 ABGB ergangene Judikatur des Obersten Gerichtshofes,

wonach jemand der an seinem Körper verletzt wird, einen Anspruch auf Ersatz des künftig entgehenden Verdienstes

gegenüber dem Schädiger hat, in Analogie heranzuziehen.

Schlagworte

OGH, VerbrechensopferG, Verdienstentgang
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